
 

An die Gemeinde 

Wilhelmsdorf 

Saalplatz 7 

Anzeige des Verbrennens   

 pflanzlicher Abfälle  

§ 2 Abs. 3 der Verordnung der Landesregierung über die 

Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb zugelassener 

Beseitigungsanlagen 

 

Angaben zum Verbrennen 

Landwirt: Nachname Vorname 

Straße, Haus-Nr. Ort 

Tel. Grundstück/Flurstück 

Größe der angefallenen Abfälle Datum des Verbrennens 

 

Entfernung zur Verbrennungsfläche 

Gebäude, deren Wände oder Dächer aus brennbaren Baustoffen bestehen oder in 
denen sich leicht entflammbare Stoffe befinden            m 

Sonstige Gebäude            m 

Zeltplätze, andere Erholungseinrichtungen oder Parkplätze            m 

Waldränder            m 

Feldgehölze, Hecken oder andere brandgefährdeten Gegenstände            m 

Öffentliche Feldwege, beschränkt öffentliche Wege, Privatwege, die von der 
Öffentlichkeit benutzt werden            m 

 

Grund der Verbrennung 

Die Verwertung, Einarbeitung und Verrottung der pflanzlichen Abfälle ist aus folgenden Gründen 
nicht möglich: 

 

 



Erklärung: 

Mir ist bekannt, dass ich  

• Die Vorschriften der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen 

außerhalb zugelassener Beseitigungsanlagen, insbesondere die dort genannten 

Auflagen und etwaige weitergehende Anforderungen, beachten muss 

• Bei einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften 

über das Verbrennen pflanzlicher Abfälle mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro 

belegt werden kann. 

 

Ort, Datum                                                               Unterschrift: 

 

 

 

Stellungnahme der Gemeinde 

Die Anzeige ist bei der Gemeinde eingegangen am: 

Die Angaben auf der vorhergehenden Seite sind           zutreffend                 nicht zutreffen, weil 

 

Gegen das beabsichtige Verbrennen bestehen               keine Bedenken          Bedenken, weil 

 
Gemeinde Datum 

 Unterschrift 

 


